
Ehrung von ehrenamtlich Tätigen in der Samtgemeinde Gellersen 
 
Das ehrenamtliche Engagement von Gruppenleiterinnen/Gruppenleitern und sonstigen Täti-
gen in den Vereinen, Verbänden, Gruppen und Treffs im Bereich der Samtgemeinde Geller-
sen wird durch den Samtgemeinderat besonders anerkannt und gewürdigt.  
 
Diese Würdigung/Ehrung findet einmal jährlich durch die/den Samtgemeindebürgermeister/in 
mit einem Sachgeschenk und einer Urkunde statt. Eine Eintragung in das Ehrenbuch der 
Samtgemeinde ist zusätzlich möglich.  
 
Geehrt werden kann unter Berücksichtigung folgender Kriterien:  
1. Wer als Jugendlicher (bis 27. Lebensjahr) mindestens 2 Jahre aktiv und kontinuierlich  

• Vorstandsarbeit geleistet hat oder  

• in der Funktion als Jugendgruppenleiter/in selbständig eine Gruppe betreut hat oder  

• besondere Projekte (z.B. Ferienfreizeiten) organisiert und durchgeführt hat oder 

• bei der Umsetzung besonderer Projekte mit viel Selbstinitiative und Eigenverantwor-
tung unterstützend mitgewirkt hat. 

 
2. Wer als Erwachsener mindestens 12 Jahre aktiv und kontinuierlich  

• Vorstandsarbeit geleistet hat oder  

• in der Funktion als Gruppenleiter/in selbständig eine Gruppe geleitet hat oder  

• besondere Projekte (z. B. Kulturwochen) eigenverantwortlich organisiert und durchge-
führt hat.  

 
3. Mit einer Eintragung in das Ehrenbuch der Samtgemeinde Gellersen kann geehrt wer-

den, wer mindestens 25 Jahre aktiv und kontinuierlich in ehrenamtlichen Leitungsfunktio-
nen tätig ist/war.  

 
4. Zusätzlich können in besonderen Fällen Sonderehrungen beschlossen werden.  
 
5. Wurde eine Person bereits durch den Samtgemeinderat geehrt, da sie die Vorausset-

zungen nach 1.oder 2. erfüllte, ist eine erneute Ehrung nach 10 Jahren möglich. 
 
Die Ehrungskriterien finden auch auf die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehren in der 
Samtgemeinde Gellersen Anwendung.  
 
Auswahlverfahren 
Zu Ehrende werden über den für sie zuständigen Verein, Verband, Gruppe oder Treff dem 
zuständigen Fachausschuss des Samtgemeinderates vorgeschlagen. Der Vorschlag ist 
schriftlich zu begründen, dabei sind die o. g. Kriterien zugrunde zu legen.  
 
Der Fachausschuss wählt aus den Vorschlägen einmal jährlich bis zu 8 Personen aus, die 
dann durch die/den Samtgemeindebürgermeister/in im Rahmen der Veranstaltung „Tag des 
Ehrenamtes“ geehrt werden. Es sollen nach Möglichkeit gleich viele Jugendliche und Er-
wachsene jährlich geehrt werden. 
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